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Außerhalb der Tagesordnung: 

 

Unterrichtungen durch die Landesregierung zu 

den wirtschaftspolitischen Folgen im Rahmen des 

Krieges in der Ukraine  

Vors. Abg. Sabine Tippelt (SPD) teilte mit, sie 

hätte sich im Zuge der Dramatik der Entwicklun-

gen in Europa gewünscht, dass die Landesregie-

rung entsprechend den Anträgen der Koalitions-

fraktionen und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen den Ausschuss schon heute zu den wirt-

schaftlichen Folgen in Niedersachsen durch den 

Krieg in der Ukraine hätte unterrichten können. 

Bedauerlicherweise werde die Landesregierung 

den Ausschuss zu diesem für die niedersächsi-

sche Wirtschaft bedeutenden Thema aber erst in 

der nächsten Sitzung am 11. März 2022 unter-

richten.  

* 

Abg. Karl-Heinz Bley (CDU) fragte in Richtung 

des Mitglieds der Fraktion der FDP, wie mit der 

Aktenvorlage zur geplanten Senkung der Förder-

abgabe für Erdöl und Erdgas weiter verfahren 

werden solle. Außerdem regte er an, sich mit 

Blick auf das Ende der Wahlperiode Gedanken 

über die Festlegung einer Reihenfolge der Be-

handlung der den Wirtschaftsausschuss betref-

fenden eingebrachten parlamentarischen Initiati-

ven zu machen. 

Abg. Jörg Bode (FDP) legte dar, das MW habe 

im Hinblick auf die vorliegende 1. Tranche der 

Unterlagen nach einem Austausch zwischen 

Staatssekretär Dr. Lindner mit den Sprechern der 

Fraktionen einen Verfahrensvorschlag unterbrei-

tet, wie mit Vertraulichkeitseinstufungen umge-

gangen werden solle. Dieser Verfahrensvorschlag 

sei lobenswert und stelle eine praktikable Hand-

lungsgrundlage auch für die Verwaltungen ande-

rer Ressorts bei künftigen Aktenvorlagen dar.  

Hinsichtlich einer nach Möglichkeit zeitnahen Be-

handlung der anderen parlamentarischen Initiati-

ven bitte er um Verständnis dafür, dass er sich 

hierüber erst noch mit dem Mitglied der anderen 

Oppositionsfraktion abstimmen müsse.  

Abg. Detlef Schulz-Hendel (GRÜNE) erklärte, 

aus seiner Sicht sei die angesprochene Aktenein-

sicht „noch lange nicht abgeschlossen“. Die Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen habe insofern noch 

erheblichen Bedarf an Einsicht in Akten.  

Abg. Jörg Bode (FDP) gab an, er habe in dem 

ersten Gespräch mit Staatssekretär Dr. Lindner 

und Vertretern des MW einen Hinweis gegeben, 

dass sich die Landesregierung umfangreichere 

Kopierarbeiten unter Umständen dann ersparen 

könnte, wenn das MW ihm bei der Informations-

gewinnung zu Sachen, die ihn besonders interes-

sierten, weiterhülfe. Das MW habe bisher noch 

keine Bereitschaft hierzu signalisiert. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 1: 

Unterrichtung des Ausschusses für Wirt-

schaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und 

des Landesrechnungshofs durch das Ministe-

rium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digita-

lisierung über Fördermaßnahmen der einzel-

betrieblichen Förderung von Unternehmen 

 

Der Ausschuss behandelte diesen Tagesord-

nungspunkt in einem vertraulichen Sitzungsteil. 

Darüber wird eine gesonderte Niederschrift er-

stellt.  

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/10631 

direkt überwiesen am 27.01.2022 

federführend: AfWAVuD;  

mitberatend: AfRuV;  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 GO LT:  

AfHuF 

Beginn der Beratung und Verfahrensfragen: 

83. Sitzung am 04.02.2022 

 

Fortsetzung der Beratung 

Beratungsgrundlagen: 

–  Stellungnahme der Landesregierung (Vorla-

ge 1) 

–  Formulierungsvorschläge und Anmerkungen 

des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes 

(Vorlage 2) 

–  Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 

kommunalen Spitzenverbände (Vorlage 3) 

ParlR Dr. Oppenborn-Reccius (GBD) führte den 

Ausschuss in die Vorlage 2 ein. 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) machte 

darauf aufmerksam, dass die Landesnahver-

kehrsgesellschaft ausweislich der Vorlage 1 noch 

nicht alle Anträge auf Sonderfinanzhilfe für das 

Jahr 2021 abgearbeitet habe. Er fragte, wann die 

LNVG die Bearbeitung dieser Anträge abzu-

schließen gedenke. 

MR Dr. Schau (MW) erwiderte, die Bearbeitung 

werde wahrscheinlich im Mai 2022 abgeschlos-

sen sein. Die LNVG habe in Absprache mit dem 

Ministerium großzügige Fristen für Anträge auf 

Sonderfinanzhilfe für das Jahr 2021 festgelegt. 

Zudem seien in einigen Fällen Nachprüfungen er-

forderlich. Aus diesen Gründen stehe noch nicht 

fest, wie viel Geld im Jahre 2022 für Sonderfi-

nanzhilfen zur Verfügung stehen werde. 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) kam dar-

auf zu sprechen, dass die Sonderfinanzhilfe auch 

im Jahre 2022 zu zwei Dritteln nach den Flächen-

anteilen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis 

der Einwohnerzahlen auf die Aufgabenträger ver-

teilt werden solle. Er wollte wissen, ob ein anderer 

Verteilungsschlüssel möglich sei, der den indivi-

duellen Bedarfen der Aufgabenträger Rechnung 

trage. 

ParlR Dr. Oppenborn-Reccius (GBD) antworte-

te, rechtlich wäre auch ein anderer Schlüssel 

möglich, zumal das Land die Sonderfinanzhilfe 

sozusagen aus eigener Tasche finanziere. 

MR Dr. Schau (MW) bestätigte diese Ansicht. Er 

räumte ein, dass die Bedarfe unterschiedlich sei-

en. Deswegen werde die Sonderfinanzhilfe von 

den Aufgabenträgern unterschiedlich stark aus-

geschöpft. Von einer Verteilung der Finanzhilfe 

nach dem Windhundprinzip halte das Ministerium 

allerdings nichts. Es spreche sich vielmehr dafür 

aus, wiederum den Schlüssel anzuwenden, der 

sich in den Jahren 2020 und 2021 bewährt habe. 

Dies entspreche auch den Erwartungen der Auf-

gabenträger. 

Abg. Karsten Heineking (CDU) beantragte an-

gesichts der Stellungnahmen der Landesregie-

rung und der Arbeitsgemeinschaft der kommuna-

len Spitzenverbände, dem Landtag zu empfehlen, 

den Gesetzentwurf in der Fassung der Vorlage 2 

anzunehmen. 

Abg. Christoph Bratmann (SPD) schloss sich 

namens seiner Fraktion diesem Antrag an. Ziel 

der Koalitionsfraktionen sei, den Gesetzentwurf 

im März-Plenum zu verabschieden. Denn die 

Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Es sei 

noch nicht klar, welche Folgen sie im Jahre 2022 

auf den Nahverkehr haben werde. 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) erklärte, 

seine Fraktion halte es für wichtig, den Aufgaben-

trägern weiter zu helfen. Obwohl die vorgesehene 

Verteilung der Mittel ihre Schwächen habe, werde 

die Grünen-Fraktion dem Gesetzentwurf zustim-

men, um die Sonderfinanzhilfen schnellstmöglich 

auf den Weg zu bringen. 

Der Abgeordnete äußerte die Befürchtung, dass 

die Fahrgastzahlen auch im Jahre 2023 noch 

nicht wieder das Niveau vor der Pandemie errei-

chen würden. Vermutlich werde man dann immer 

noch Corona-Probleme haben. Hier müsse die 

Landespolitik eine finanzielle Perspektive entwi-

ckeln, forderte das Mitglied der Grünen-Fraktion. 
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Beschluss 

Der Ausschuss empfahl dem Landtag, den Ge-

setzentwurf in der Fassung der Vorlage 2 anzu-

nehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung:  - 

Die Beschlussempfehlung erging vorbehaltlich 

der Zustimmung der mitberatenden Ausschüsse. 

Berichterstattung (schriftlicher Bericht):   

Abg. Christoph Bratmann (SPD).  

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

über die Auswirkungen des Verlusts eines 

Großauftrages des Alstom-Konzerns für den 

Unternehmensstandort Salzgitter 

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte der Ausschuss 

in seiner 83. Sitzung beschlossen, sich ange-

sichts aktueller Presseberichte durch die Landes-

regierung unterrichten zu lassen, wie sich der 

drohende Verlust eines Großauftrages für den Al-

stom-Konzern auf den Unternehmensstandort 

Salzgitter auswirken könnte. 

 

Unterrichtung 

MR Korte (MW) legte Folgendes dar:  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Zunächst einmal vielen Dank 

für die Gelegenheit zur Erläuterung der aktuellen 

Situation aus Sicht der Landesregierung. 

Ich beginne mit der Ausgangslage. Worum geht 

es?  

In einer Pressemeldung vom 11. Januar 2022 

wurde öffentlich bekannt, dass das Unternehmen 

Alstom im Januar dieses Jahres einen Großauf-

trag in Gestalt eines Rahmenvertrages aus Nor-

wegen erhalten hat. Auftraggeber ist das norwe-

gische Staatsunternehmen Norske Tog. Der Ge-

samtwert des Auftrags beträgt 1,8 Milliarden Eu-

ro. In diesem Rahmen hat der niedersächsische 

Werksstandort Salzgitter den internen Zuschlag 

für die Herstellung zahlreicher Regionalzüge er-

halten. Die erste Bestellung von 30 Zügen vom 

Typ „Coradia Nordic“ beläuft sich dabei auf 380 

Millionen Euro, Norske Tog hat zudem eine Opti-

on auf 170 weitere Züge dieses Typs. Geliefert 

werden soll ab dem Jahr 2025. 

In den Folgetagen äußerte der örtliche Betriebsrat 

zu diesem Auftrag öffentlich Kritik und die Sorge, 

dass das Projektvolumen möglicherweise weitge-

hend von dem Alstom-Standort in Salzgitter ab-

gezogen werden und an den Alstom-Standort im 

polnischen Breslau abwandern könnte. Konkret 

geht es dabei um eine mögliche Verlagerung der 

Rohbaufertigung. Die Arbeitnehmervertreter se-

hen darin einen klaren Bruch der Verträge zur 

vereinbarten Standortsicherung am Standort 

Salzgitter. 

Die örtliche Geschäftsleitung reagierte daraufhin 

mit einem erläuternden Statement mit zwei Kern-

punkten: Erstens. Die reine Rohbaufertigung von 

Stahlwagenkästen am Standort Salzgitter bietet 

nach deren Ansicht nur eine begrenzte nachhalti-

ge Auslastungsmöglichkeit auch mit Blick auf sich 

verändernde Kundenwünsche und -bedarfe im 

deutschen und europäischen Markt zugunsten ei-

ner klaren Tendenz hin zu leichten und prakti-

schen Doppelstockwagen. Zweitens. Der Alumi-

nium-Rohbau wird zusammen mit dem Innenaus-

bau dahingegen als sehr zukunftsträchtig ange-

sehen. Diese beiden Punkte sind laut Geschäfts-

führung dazu geeignet, langfristig und stabil die 

Auslastung des Standorts Salzgitter zu gewähr-

leisten. Bei diesen beiden letztgenannten Punk-

ten soll Salzgitter auch innerhalb des Alstom-

Konzerns eine Spezialisierung und eine führende 

Rolle einnehmen. 

Nun wende ich mich der Frage zu, was überhaupt 

der wesentliche Inhalt des Standort- und Beschäf-

tigungssicherungsvertrages bei Alstom Salzgitter 

ist. 

In einem IG Metall Tarifvertrag haben die Sozial-

partner für den Zeitraum April 2020 bis März 2025 

einen Beschäftigungs- und Standortsicherungs-

vertrag abgeschlossen, der über eine Öffnungs-

klausel, eine sogenannte Gewitterklausel, verfügt, 

wonach betriebsbedingte Kündigungen unter be-

stimmten Voraussetzungen für einen definierten 

Zeitraum von sechs Monaten - von April bis Sep-

tember 2023 - möglich sind. Inhaltlich geregelt 

sind im Vertrag verschiedenste Aspekte, ange-

fangen bei der Festschreibung von Kernkompe-

tenzen am Standort über Ausbildung und Qualifi-

zierung, einem neuen Lohnsystem und Vorgaben 

zur Produktivitätssteigerung. Unabhängig davon 

stellen der Fachkräftemangel, der demographi-

sche Wandel sowie die Transformation des 

Schienensektors dauerhaft große Herausforde-

rungen für das Unternehmen dar. 

Weiterhin ist im Vertrag der Kernpunkt festge-

schrieben, dass Alstom den Beschäftigten u. a. 

die Gewähr bietet, eingeholte Aufträge in die Aus-

lastungsplanungen des Betriebs in Salzgitter ein-

zustellen. Der Betriebsrat beruft sich beim akqui-

rierten Auftrag des norwegischen Staatsunter-

nehmens Norske Tog jetzt auf genau diese Ver-

einbarung. 

Der Betriebsrat argumentiert weiter, dass Salzgit-

ter hierfür schon zentrale Entwicklungsarbeiten 

bei gleichzeitigem Gehaltsverzicht geleistet habe. 
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Grundlage der erfolgreichen Akquise dieses Auf-

trags sei u. a. der durch die Standortsicherung 

abgesenkte Stundensatz für Rohbau, Farbge-

bung, Vor- und Endmontage bis hin zur Inbetrieb-

nahme. 

Zum aktuellen Verhandlungsstand zwischen den 

Tarifpartnern wird Ihnen mein Kollege Herr Ham-

pe berichten. 

RR Hampe (MW) führte Folgendes aus: 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte 

Damen und Herren! In der Presse tauchen immer 

wieder Fragmente von Inhalten über Diskussions-

lagen auf. Wir können dazu festhalten, dass die 

Geschäftsführung nach mehreren Verhandlungs-

runden einen 12-teiligen Forderungskatalog des 

Betriebsrates erhalten hat, unter welchen Um-

ständen eine Anpassung dieses von Herrn Korte 

genannten Standortsicherungsvertrages vorstell-

bar wäre.  

Die Braunschweiger Zeitung hatte hierzu in ihrer 

Ausgabe vom 24. Februar 2022 detailliert berich-

tet. Bei Bedarf kann der Artikel gerne zur Verfü-

gung gestellt werden. Ich kann zu den einzelnen 

Punkten aber auch gerne etwas sagen. 

Der Betriebsrat hat den folgenden Forderungska-

talog aufgestellt:  

 Sicherstellung eines gleichwertigen Produkti-

onsvolumens.  

Das Volumen, das heute in Salzgitter produ-

ziert wird, soll auch in Zukunft in Salzgitter 

produziert werden; dann allerdings unter ande-

ren Vorzeichen, wie Herr Korte ausgeführt hat: 

weg vom Stahlrohbau und hin zum Aluminium-

rohbau.  

 Fortschreibung des Baus der Doppelstockzüge 

exklusiv für den Standort Salzgitter innerhalb 

des Konzerns.  

Das korrespondiert mit der Absicht der Kon-

zernspitze, an einzelnen Standorten Speziali-

sierungen vorzunehmen, vergleichbar mit dem 

Automobilbau. Künftig soll nicht mehr ein 

Standort wie Salzgitter die komplette Wert-

schöpfungskette abbilden, sondern er soll sich 

spezialisieren. 

 Verbleib des Rohbaus der Wasserstoffzüge am 

Standort Salzgitter.  

Es werden außerdem gefordert:  

 Qualifizierungs- und Umschulungskonzepte für 

die Mitarbeiter, die jetzt noch im Stahlrohbau 

tätig sind,  

 Regelungen zur Altersteilzeit, 

 Streichung der Gewitterklausel, die jetzt noch 

im Standortsicherungsvertrag enthalten ist, 

 Verlängerung der Laufzeit des Vertrages von 

2025 auf 2027, 

 Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung 

bei Vergaben von einzelnen Produktionsstät-

ten, entweder nach extern oder im Konzern-

verbund.  

Die Arbeitgeberseite prüft derzeit die erhobenen 

Forderungen und wird nach Durchführung der Be-

triebsratswahlen, die gestern stattgefunden ha-

ben, und Konstituierung des neuen Gremiums die 

Gespräche fortsetzen und nach Lösungen su-

chen.  

Bislang liegen also keine konkreten Ergebnisse 

vor, es sind also noch keine Vereinbarungen ge-

troffen worden. 

Aus Sicht der Landesregierung haben sich die 

deutsche Unternehmensleitung von Alstom und 

die örtliche Arbeitnehmervertretung richtigerweise 

darauf verständigt, öffentlich geäußerte unter-

schiedliche Positionen zu einzelnen Punkten des 

bestehenden Tarifvertrages zunächst im Rahmen 

innerbetrieblicher Verhandlungen zu erörtern und 

zu klären, wobei natürlich von interessierter Seite 

immer wieder mal Details an die Öffentlichkeit ge-

langen.  

Es ist Ihnen in diesem Zusammenhang sicherlich 

bekannt, dass die Politik in diesem Prozess allen-

falls unterstützend und vermittelnd zur Seite steht, 

da sie in derartigen Situationen aufgrund der Ta-

rifautonomie zur Neutralität verpflichtet ist. 

Gleichwohl steht die Landesregierung parallel zu 

den laufenden Gesprächen der Tarifpartner im 

ständigen Austausch mit den genannten Akteu-

ren, sowohl mit der Unternehmensleitung von Al-

stom Transport Deutschland, als auch mit der ört-

lichen Arbeitnehmervertretung. Die Landesregie-

rung verfolgt die Entwicklung in Salzgitter also mit 

großer Aufmerksamkeit, aber mit der gebotenen 

Zurückhaltung. 
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Vor Kurzem ist es auch zu einem persönlichen 

Austausch zwischen Herrn Ministerpräsident Weil 

und Herrn Minister Dr. Althusmann mit der Al-

stom-Konzernspitze gekommen, wie der Presse 

zu entnehmen ist. In dem Gespräch der Landes-

regierung mit der Alstom-Konzernspitze vom 

24. Februar 2022 wurden die Situation des Kon-

zerns und die Lage am Standort Salzgitter einge-

hend erörtert. Der Teilnehmerkreis setzte sich zu-

sammen aus Herrn CEO Poupart-Lafarge, dem 

obersten Konzernchef des Alstom-Konzerns, 

Herrn Yakisan, dem Präsidenten von Alstom für 

Deutschland, Austria, Schweiz, sowie Herrn 

Dr. Sprotte, zuständig für Marketing und Strategie 

für Alstom Transport Deutschland. 

Im Ergebnis konnte die Landesregierung den 

Eindruck gewinnen, dass mittel- bis langfristig gu-

te Perspektiven zum Auftrags- und Beschäfti-

gungsvolumen am Standort Salzgitter zu erwarten 

sind.  

So viel lässt sich festhalten: Der bislang geführte 

konstruktive Austausch der Tarifparteien zur kon-

stanten Auslastung des Standortes signalisiert 

der Landesregierung erfreuliche Kompromissbe-

reitschaft auf beiden Seiten. Daher ist die Lan-

desregierung zuversichtlich, dass am Ende eine 

gute und tragfähige Lösung für den Standort 

Salzgitter gefunden wird, vielleicht sogar schon 

innerhalb der nächsten 14 Tage. Aber das ist nur 

eine Vermutung. 

Niedersachsen hat unverändert großes landespo-

litisches Interesse an einem starken Zugherstel-

ler-Standort Salzgitter, an dessen nachhaltigen 

Zukunftsperspektiven und vor allem am Erhalt der 

dortigen qualifizierten Arbeitsplätze. 

Zudem ist das Unternehmen Alstom ein langjähri-

ger Partner für das Land Niedersachsen im 

Schienenpersonennahverkehr. Gemeinsame Pro-

jekte wie der Bau und Betrieb des weltweit ersten 

Brennstoffzellenzuges, die Entwicklung optimier-

ter Doppelstockzüge und das anstehende Projekt 

zum automatisierten Fahren im Schienenverkehr 

sind Grundlage und Ausdruck einer erfolgreichen 

Allianz. Damit gehört Niedersachsen gemeinsam 

mit dem Automobilsektor deutschlandweit zur füh-

renden Region mit Blick auf die Transformation 

der Mobilität. 

Alstom sieht sich auch selbst auf dem Entwick-

lungsweg vom reinen Zughersteller hin zur „Traf-

fic Management Company“. 

Aussprache 

Abg. Stefan Klein (SPD): Ich habe zwei Fragen. 

Einmal zu der Ausgangslage: Bewerten Sie aus 

Perspektive der Landesregierung die Verlage-

rungstendenzen als Bruch der Vereinbarungen 

zur Standort- und Beschäftigungssicherung?  

Können Sie abschätzen, welche Auswirkungen 

die Verlagerung auf die Personalkapazitäten am 

Standort hätte, wenn sie ohne Kompensation 

umgesetzt würde? 

Sie haben Ihre Einschätzung der Gespräche ge-

äußert und auch gesagt, dass Gespräche mit der 

Konzernleitung geführt werden. Führt die Landes-

regierung - Herr Minister Dr. Althusmann oder 

Herr Ministerpräsident Weil - denn auch Gesprä-

che mit der IG Metall oder mit dem Betriebsrat?  

RR Hampe (MW): Gestatten Sie mir, zuerst Ihre 

zweite Frage zu beantworten. Direkte Gespräche 

zwischen Herrn Dr. Althusmann oder Herrn Weil 

mit der Arbeitnehmerseite wird es grundsätzlich 

nicht geben. Ich hatte es vorhin schon gesagt: 

Die Tarifautonomie ist natürlich zu akzeptieren. 

Die Landesregierung wird sich daher nicht in die-

sen Dialog einmischen, zumal die Gespräche auf 

einem guten Weg sind, wie ich schon erklärt ha-

be. Das war auch mein Eindruck vom Gespräch 

mit der Konzernleitung, an dem ich teilgenommen 

habe. Man kann sagen, dass das Gespräch in ei-

ner entspannten Atmosphäre durchgeführt wor-

den ist. Es gab keine großen Verwerfungen oder 

Konfrontationen. Insofern ist die Einschätzung, 

dass aus den Verhandlungen letztlich eine für alle 

Seiten akzeptable Lösung herauskommen wird, 

sehr realistisch.  

Nun gehe ich auf Ihre Frage nach den Konse-

quenzen aus dem jetzt noch bestehenden Stand-

ortsicherungsvertrag ein. Konsequenzen ergeben 

sich zunächst erst einmal nicht. In der Presse ist 

kolportiert worden, dass gegen die Regelungen, 

die im Vertrag festgeschrieben sind, verstoßen 

würde, wenn die Verlagerung für den Auftrag aus 

Norwegen tatsächlich so umgesetzt würde.  

Das hat auch die Konzernleitung schon so be-

schrieben. Sie hat gesagt, dass sie sich, wenn es 

zu keiner Einigung käme, vorstellen könnte, den 

Vertrag zu erfüllen. In der Konsequenz hieße das, 

dass man die Produktion am Standort Salzgitter 

durchführen würde. Die langfristige Perspektive 

für den Standort wäre dann aber eine andere, 

weil dann die langfristige Sicherung der Auslas-
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tung nicht mehr gewährleistet werden kann. Das 

ist die Sichtweise der Konzernleitung. Jetzt sitzen 

die Parteien gemeinsam am Verhandlungstisch, 

um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelan-

gen. 

Abg. Stefan Klein (SPD): Eine kurze Anmerkung 

zu meiner letzten Frage: Es geht nicht um Einmi-

schung, sondern darum, dass alle Seiten ange-

hört werden. Wenn die Regierung mit dem CEO 

bzw. dem Konzern spricht, wäre es sinnvoll, sich 

auch die Meinung der anderen Seite anzuhören. 

Deswegen irritiert mich die Aussage, dass es kei-

nen direkten Kontakt mit der Arbeitnehmerseite 

gibt. 

RR Hampe (MW): Es gibt natürlich Kontakt auf 

Arbeitsebene. Sie haben explizit nach Gesprä-

chen zwischen Minister Dr. Althusmann oder dem 

Ministerpräsidenten mit dem Unternehmen bzw. 

dem Betriebsrat gefragt, und die gibt es nicht. Auf 

Arbeitsebene findet aber sehr wohl ein Austausch 

statt. 

Abg. Stefan Wirtz (fraktionslos): Ich habe Sie zu 

Anfang der Unterrichtung so verstanden, dass der 

Auftrag der Norweger an den Standort Salzgitter 

vergeben wurde. Wie reagiert der Auftraggeber 

aus Norwegen darauf, dass nun im Alstom-

Konzern über Ver- und Auslagerung gesprochen 

wird? Diese Gespräche könnten bei ihm zu Irrita-

tionen führen.  

Sie haben erwähnt, dass die Züge - das gilt auch 

für den Coradia Nordic - grundsätzlich komplett in 

Salzgitter gebaut und wohl auch konstruiert wur-

den. Wenn ein Systembruch bzw. eine solche 

Komplettumstellung dazu führt, dass nur noch 

spezialisierte Betriebe an Teilen eines solchen 

Projekts arbeiten - meinetwegen der Rohbau in 

Polen, der Innenausbau in Salzgitter, und alles 

andere wird an einem dritten Standort komplet-

tiert -, ist das eine sehr große Umstellung, ein 

kompletter Politikwechsel innerhalb des Kon-

zerns. Ist schon angesprochen worden, wer dann 

konstruiert, designt und entwickelt? Werden diese 

Teilarbeiten wiederum irgendwo anders zusam-

mengefasst? Für welche Anteile dieses Projekts, 

die nun vielleicht auch zur Disposition stehen, war 

Salzgitter vorgesehen?  

Nicht jeder baut alles. Auch Salzgitter hat für den 

Coradia Nordic externe Lieferanten bemüht, z. B. 

für die Bremsanlage. Hat der Betriebsrat in der 

Vergangenheit auch schon Einfluss auf solche 

Vergaben genommen? Es klang so, als dürfe er 

in Zukunft, wenn Externe hinzugezogen werden - 

polemisch gesagt -, über jede Schraube, die ver-

geben werden soll, mitentscheiden.  

Die Vergabe war in Norwegen aus ganz anderen 

Gründen heftig umstritten. Gibt es angesichts sol-

cher Irritationen schon ein Signal des Auftragge-

bers dazu, ob die Aufträge über die 170 noch zu 

bauenden Züge vielleicht doch an andere Stand-

orte vergeben werden sollen, wenn es zu starke 

Unruhen bei Alstom und am Standort Salzgitter 

gibt? Haben Sie dazu schon etwas vernommen? 

Das wäre ein bisschen beunruhigend.  

MR Korte (MW): Zum ersten Punkt: Nach unse-

rem Verständnis ist es eine konzerninterne Ent-

scheidung, an welchem Konzernstandort die Aus-

führung erfolgt. Daher hat das noch nicht zu Irrita-

tionen geführt.  

Zu Ihrer Frage nach der Transformation bzw. zum 

Thema Spezialisierung auf Stahlwagenkästen vs. 

Aluminiumrohbau: Wir auf Arbeitsebene haben 

von beiden Sozialpartnern die Rückmeldung er-

halten, dass beide Seiten Interesse an dieser 

Spezialisierung hätten und jetzt einvernehmlich 

eine neue Regelung dazu schaffen wollten.  

Abschließend zu ihrem dritten Punkt bezüglich 

der Betriebsratsmitbestimmung bei konzerninter-

ner Verteilung der Produktion: Nach meinem Ver-

ständnis liegt aktuell ein Sonderfall vor, da die Ar-

beitnehmerseite durch den Gehaltsverzicht in 

Vorleistung getreten ist, wodurch eine sehr güns-

tige Kostenstruktur geschaffen wurde. Dies war 

einer der Gründe dafür, dass der eine Großauf-

trag akquiriert werden konnte. Deswegen liegt ei-

ne Sondersituation vor und hat der Betriebsrat 

hierauf einen besonderen Fokus gerichtet. 

RR Hampe (MW): Die Forderung nach der Mitbe-

stimmung über die internen Vergaben, die der Be-

triebsrat gestellt hat, steht noch im Raum und ist 

noch nicht entschieden. In welchem Umfang es 

dazu kommen wird, bedarf noch der Verhandlung. 

Zu der letzten Frage nach dem Auftraggeber aus 

Norwegen: Wir haben keine Kenntnisse darüber, 

wie die Gespräche laufen bzw. wie sich der Auf-

traggeber aus Norwegen dazu positioniert. Damit 

haben wir uns noch nicht weiter befasst, das Be-

darf weiterer Recherche. 

Vors. Abg. Sabine Tippelt (SPD): Mir liegen kei-

ne weiteren Wortmeldungen vor. Herzlichen 

Dank, Herr Korte und Herr Hampe, für die Unter-

richtung.  

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Gesundheitsschutz der Anwohnerinnen und 

Anwohner und Lärmschutz in den Mittelpunkt 

stellen: Neues, erweitertes Gutachten zum 

Nachtflugverkehr am Flughafen Hannover-

Langenhagen mit Beteiligung der Betroffenen! 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/10171 

erste Beratung: 122. Plenarsitzung am 

11.11.2021 

AfWAVuD 

Der Ausschuss hatte den Antrag in seiner 83. Sit-

zung am 4. Februar 2022 von der Tagesordnung 

abgesetzt, nachdem die Fraktion der CDU frakti-

onsinternen Gesprächsbedarf angemeldet hatte. 

Die in der 79. Sitzung am 26. November 2021 er-

betene schriftliche Stellungnahme der Landesre-

gierung liegt als Vorlage 1 vor. 

 

Fortsetzung der Beratung 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) berichtete 

zunächst über ein Gespräch mit dem Fraktions-

vorsitzenden der Fraktion der CDU.  

Anschließend erklärte er, in der schriftlichen Un-

terrichtung der Landesregierung werde mehrfach 

auf die Beteiligung der sogenannten Stakeholder 

abgehoben. Er rege an, sich darauf zu verständi-

gen, vor der Beschlussfassung über den Antrag 

diese Stakeholder - sowohl die Flughafengesell-

schaft als auch die Bürgerinitiativen - im Aus-

schuss anzuhören; dies böte den Betroffenen die 

Gelegenheit, zu dem Antragsgegenstand Stellung 

zu nehmen. 

Abg. Rainer Fredermann (CDU) führte Folgen-

des aus:  

Der Ausschuss befasse sich heute anlässlich der 

schriftlichen Unterrichtung der Landesregierung 

mit dem wichtigen Thema „Nachtflug am Flugha-

fen Hannover-Langenhagen“, das aufgrund eines 

Antrags der Koalitionsfraktionen schon im Jahre 

2021 Gegenstand parlamentarischer Beratungen 

gewesen sei.  

Zu den Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der 

Fraktion der CDU gegenüber dem Abg. Schulz-

Hendel könne er nichts sagen. Gegenüber der 

Fraktion der CDU habe dieser solche Aussagen 

nie getätigt - was im Übrigen auch nicht verwun-

derlich sei, weil er es gewesen sei, der den An-

trag der Fraktion der CDU auf den Weg gebracht 

habe.  

Das Thema Nachtflug sei für ihn, Abg. Freder-

mann, als direkt gewählten Abgeordneten des 

Wahlkreises Langenhagen in seiner täglichen Ar-

beit sehr präsent. Er habe zu diesem Thema sehr 

viele Gespräche geführt und führe sie bis heute. 

Er sei deswegen sehr froh, dass die Große Koali-

tion bereits im vergangenen Herbst einen sehr 

guten Antrag vorgelegt und erste Finanzmittel zur 

Umsetzung mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 

zur Verfügung gestellt habe.  

Er danke der Landesregierung für die Unterrich-

tung zur geplanten Umsetzung des Entschlie-

ßungsantrages der Koalitionsfraktionen und für 

die Unterrichtung zu dem Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen. 

Die Fraktion der CDU begrüße die geplante Um-

setzung des Antrags der Koalition durch die Lan-

desregierung sehr und unterstütze sie. Es freue 

ihn, Abg. Fredermann, insbesondere, dass die 

Landesregierung eine sehr breite Beteiligung der 

Flughafen-Stakeholder bei jedem Schritt zur Um-

setzung des Antrages vorsehe und damit volle 

Transparenz schaffe.   

Die CDU-Landtagsfraktion werde sich bei diesem 

Prozess sehr gerne konstruktiv einbringen und 

freue sich auf die Beratungen. Es sei ein sehr gu-

tes Signal, dass nunmehr das erste Mal über-

haupt die tatsächlichen Flugrouten betrachtet 

würden.  

Bei der in Ziffer 1 des Antrags der Koalitionsfrak-

tionen geforderten Bewertung des Lärms sei es 

von besonderer Bedeutung, dass die Auswirkun-

gen des Fluglärms auf die Gesundheit der be-

troffenen Anwohnerinnen und Anwohner im Sinne 

einer Lärmwirkungsforschung in den Blick ge-

nommen würden. Alles andere sei aus seiner 

Sicht, so der Abgeordnete, überhaupt nicht sinn-

voll. Allerdings räume er ein, dass Menschen 

Lärm unterschiedlich wahrnähmen.  

Er vermöge nicht zu erkennen, welchen Mehrwert 

der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

gegenüber dem schon längst beschlossenen An-

trag der Koalitionsfraktionen schaffe; er verweise 

insoweit auch auf seine Ausführungen im Plenum.  

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10171.pdf
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Die Ziffer 1 des Antrags der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen werde von der Landesregie-

rung auch ohne eine ausdrückliche Beschluss-

fassung bereits umgesetzt.  

Die Ziffer 2 des Antrags der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen gehe in der Sache an den Be-

dürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vorbei. 

Wichtiger als die Ermittlung volkswirtschaftlicher 

Kosten sei doch, dass die Auswirkungen des 

Fluglärms auf die Gesundheit noch besser ermit-

telt würden. Dies werde die Landesregierung in 

Umsetzung der Ziffer 1 des Antrags der Koaliti-

onsfraktionen in Angriff nehmen. Welche Fragen 

letztendlich im Anschluss an die Vorlage des ers-

ten Gutachtens zur Vorbereitung des darauf auf-

bauenden zweiten Gutachtens ergänzend gestellt 

würden, sollte heute noch nicht per Beschluss 

festgelegt werden. Sicherlich seien hier auch 

volkswirtschaftliche Fragestellungen denkbar. 

Die Landesregierung habe jedoch verdeutlicht, 

dass es in Vorbereitung des zweiten Gutachtens 

einen weiteren Termin mit den betroffenen Akteu-

ren geben werde, bei dem dann sinnvolle Fragen 

gemeinsam erarbeitet werden sollten. Dem sei 

aus Sicht seiner Fraktion, so Abg. Fredermann, 

nichts hinzuzufügen.  

Die Ziffern 3 bis 5 des Antrags der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen enthielten keine weiteren 

Aufträge an die Landesregierung, als es der An-

trag der Koalition nicht bereits getan habe, und 

seien somit ebenfalls abzulehnen. 

Die Ziffer 6 des Antrags der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen sei rechtlich betrachtet ein Fall 

der anfänglichen Unmöglichkeit, sodass seine 

Fraktion, so der Abgeordnete, auch ihr nicht wer-

de zustimmen können. 

Abschließend sei festzustellen, dass die Fraktio-

nen von SPD und CDU der Landesregierung ei-

nen klaren Auftrag gegeben hätten, der ausweis-

lich der vorgelegten Unterrichtung transparent 

und strukturiert durch die Landesregierung umge-

setzt werde.  

Des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

bedürfe es aus diesem Grunde nicht, sodass er 

vonseiten der Koalitionsfraktionen abgelehnt wer-

de. 

Abg. Rüdiger Kauroff (SPD) schloss sich na-

mens der Fraktion der SPD den Ausführungen 

seines Vorredners an. 

Bei Lektüre der schriftlichen Stellungnahme der 

Landesregierung habe er festgestellt, dass die 

sechs Forderungen, die die Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen in ihrem Entschließungsantrag 

erhöben, durch den Entschließungsantrag der 

Fraktionen von SPD und CDU erfüllt worden sei-

en.  

Er befinde sich im ständigen Austausch mit Inte-

ressenvertretern der Garbsener Bevölkerung und 

Bürgerinitiativen. Aus diesem Grunde sei es für 

ihn extrem wichtig, dass die Anwohnerinnen und 

Anwohner in aller Breite in den Dialog mit einge-

bunden würden. Dass dies der Fall sei, werde aus 

der schriftlichen Stellungnahme der Landesregie-

rung ersichtlich. Aus diesem Grunde werde die 

Fraktion der SPD den Antrag ablehnen. 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) bemerkte, 

die Absicht, ihren Entschließungsantrag noch vor 

den Kommunalwahlen 2021 einzubringen, habe 

die Koalition nicht verwirklichen können. Erst kurz 

vor der Bundestagswahl sei es gelungen, einen 

Entschließungsantrag zum Nachtflugverkehr am 

Flughafen Hannover-Langenhagen einzubringen 

und zu verabschieden. Seitdem seien fast sechs 

Monate vergangen, ohne dass im Grunde ge-

nommen irgendetwas passiert sei. Auch der 

schriftlichen Unterrichtung der Landesregierung 

habe er keinen Hinweis darauf entnehmen kön-

nen, dass aufgrund des Entschließungsantrags 

der Koalitionsfraktionen Gesundheitsschutzmaß-

nahmen ergriffen worden seien. Insofern frage er, 

Abg. Schulz-Hendel, sich, welche „Umsetzungs-

schritte“ der Abg. Fredermann in seinem State-

ment gemeint habe, die angeblich bereits umge-

setzt seien.  

Die Landesregierung teile in der Unterrichtung zu 

ihren Planungen zur Umsetzung des Entschlie-

ßungsantrags der Koalitionsfraktionen u. a. mit, 

dass „die Landesregierung noch vor der Einlei-

tung des erforderlichen Vergabeverfahrens zur 

Beauftragung des Lärmgutachtens zu einem 

Termin mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Landtagsfraktionen, der Bürgerinitiativen, der An-

rainerkommunen und der FHG einladen“ werde. 

Er, Abg. Schulz-Hendel, frage sich, wann dieser 

Termin stattfinden solle. Da der Antrag seiner 

Fraktion, so der Abgeordnete, anscheinend über-

flüssig sei, weil alle geforderten Schritte angeblich 

schon umgesetzt seien, gehe er davon aus, dass 

der Termin schon festgelegt sei und er diesen 

heute entweder aus dem Kreise der Mitglieder der 

Koalitionsfraktionen oder vonseiten der Landes-

regierung erfahren könne. 
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Im Übrigen, entgegnete der Abgeordnete ab-

schließend auf den Hinweis des Abg. Fredermann 

zu Ziffer 6 des Antrags der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen, sei es rechtlich nicht unmög-

lich, sich trotz der bestehenden Nachtflugrege-

lung in Abhängigkeit der Gutachtenergebnisse zu 

verpflichten, alle weiteren Möglichkeiten zur Re-

duzierung der Nachtflüge vollumfänglich auszu-

schöpfen. Sofern gewünscht, werde er die rechtli-

chen Wege, die ein solches Vorgehen ermöglich-

ten, gerne aufzeigen. 

Abg. Rainer Fredermann (CDU) betonte, dass er 

nicht der Pressesprecher des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, 

sondern frei gewählter Abgeordneter sei, und bat 

den Abg. Schulz-Hendel, Fragen, die er der Lan-

desregierung zu stellen habe, an diese und nicht 

an ihn zu adressieren. 

Der Abgeordnete vertrat die Ansicht, dass die 

Landesregierung unter Bezugnahme auf die For-

derungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu 

Sachverhalt und Antragsbegehren umfassend 

und unmissverständlich Stellung bezogen habe, 

und bat darum, sich mit Fragen zur zeitlichen Ab-

folge der einzelnen Maßnahmen an die Landes-

regierung zu wenden. 

Abg. Karl-Heinz Bley (CDU) legte dar, die Lan-

desregierung habe in ihrer schriftlichen Unterrich-

tung vom 25. Januar 2022 konkret beschrieben, 

wie die Landesregierung bei der Umsetzung des 

Entschließungsantrags der Koalitionsfraktionen 

vorgehen wolle.  

Er habe zu denen gehört, die sich in der 83. Sit-

zung des Ausschusses am 4. Februar 2022 dafür 

eingesetzt hätten, die weitere Befassung mit dem 

Entschließungsantrag der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen zurückzustellen; denn es gebe 

zwei wichtige Punkte zu beachten: den Lärm-

schutz der Bevölkerung und die Wirtschaftlichkeit 

des Flughafenbetriebs.  

Im Anschluss verlas der Abgeordnete das folgen-

de Statement: 

Wie Sie wissen, hat der Flughafen Hannover-

Langenhagen für die Region Hannover, aber 

auch für ganz Niedersachsen eine erhebliche 

wirtschaftliche Bedeutung. Der Flughafen ist 

Dreh- und Angelpunkt für den Personen- und 

Frachtflugverkehr. Der Flughafen ist zudem ein 

großer Arbeitgeber in der Region und sichert dar-

über hinaus in seinem Umfeld Tausende Arbeits-

plätze.  

Als Wirtschaftspolitiker ist es mir bei unseren heu-

tigen Beratungen deshalb wichtig, noch einmal 

darauf hinzuweisen, dass uns als CDU-Fraktion 

diese hohe wirtschaftliche Bedeutung des Flugha-

fens für Stadt, Region und Land bewusst ist. Die-

se wollen wir mit unserem Antrag auch nicht in-

frage stellen.  

Gleichwohl sind Abgeordnete nicht einseitig den 

Interessen der Wirtschaft verpflichtet. Die Ge-

sundheit der Anwohnerinnen und Anwohner des 

Flughafens ist uns wichtig. Wir sind gut beraten, 

daran mitzuwirken, einen bestmöglichen Interes-

senausgleich herbeizuführen und dabei einen 

möglichst effektiven Schutz gegen Fluglärm si-

cherzustellen. 

Deshalb haben wir als Koalition bereits im Herbst 

unseren Entschließungsantrag zu dieser Thema-

tik abschließend beraten und beschlossen. 

Es ist richtig, dass auf Grundlage unseres Antra-

ges zunächst einmal die tatsächlichen Routen be-

trachtet werden und der Fluglärm bewertet wird. 

So wird die wichtige Grundlage für die weiteren 

Überlegungen festgelegt.  

In diesem Zusammenhang bin ich der Landesre-

gierung für die geplante stufenweise Umsetzung 

unseres Antrages sehr dankbar und habe die Bit-

te, die Lärmmessung möglichst schnell auf den 

Weg zu bringen, damit wir zügig vorankommen. 

Gegebenenfalls lassen sich die reinen Betrach-

tungen des Lärms an die tatsächlichen Flugrou-

ten und die Bewertungen noch weiter abschich-

ten. 

Wir wissen aber auch alle, dass die kleinen und 

mittleren Flughäfen bis zur Größe von Hannover 

bereits vor der Pandemie nur noch ihre Betriebs-

kosten erwirtschaftet haben und bereits ohne die 

Folgen der Pandemie bei Investitionen auf Ge-

sellschafterdarlehn angewiesen waren.  

Dem Flughafen Hannover-Langenhagen hinge-

gen ist es bis 2020 gerade aufgrund der Nacht-

flugmöglichkeiten gelungen, seine Zukunft aus 

eigener Kraft zu sichern, ohne die öffentlichen 

Haushalte zu belasten. Jeder finanzielle Aus-

gleich, den die öffentliche Hand zuschießen 

muss, steht für weitere wichtige Investitionen wie 

z. B. mehr Klimaschutz nicht zur Verfügung.  
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Leider hat die Corona-Pandemie den Flughafen 

dann schwer getroffen. Die Zahlungsunfähigkeit 

des Flughafens infolge der Auswirkungen der 

Pandemie konnte nur durch gemeinsame Sicher-

heitsleistungen der Gesellschafter für ein Bank-

darlehn über 50 Millionen Euro abgewendet wer-

den. Im Jahr 2020 lag das Corona-bedingte Defi-

zit des Flughafens bei 40 Millionen Euro, und 

auch im vergangenen Jahr wurde ein Minus von 

10 Millionen Euro erwirtschaftet - trotz des 

Corona-Zuschusses von Bund und Land in Höhe 

von mehr als 20 Millionen Euro.  

Wir sehen also auch, dass die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen am Flughafen derzeit äu-

ßerst schwierig sind und alle Faktoren, die einen 

negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwick-

lung haben, gut zu durchdenken sind. 

Deshalb halte ich es auch für richtig, dass wir uns 

mit einem zweiten Gutachten ganz besonders die 

betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Nacht-

fluges ansehen, um am Ende des Umsetzungs-

prozesses auf der einen Seite noch mehr für den 

Gesundheitsschutz zu tun, aber auf der anderen 

Seite zu wissen, welche Forderungen in wirt-

schaftlich vertretbarer Weise an den Flughafen 

gestellt werden können.  

Eine volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung ist 

nach meiner festen Überzeugung nicht der richti-

ge Weg, um in der Sache für die Bürgerinnen und 

Bürger weiterzukommen. 

Uns liegen konkrete Lösungen am Herzen. Des-

halb wollen wir, dass unser schon beschlossener 

Entschließungsantrag, den die Koalition inzwi-

schen auch mit Haushaltsmitteln unterfüttert hat, 

entsprechend der Unterrichtung der Landesregie-

rung umgesetzt wird. Ich bin sicher, mit der Ab-

lehnung des Antrags von Bündnis 90/Die Grünen 

und der Umsetzung des schon beschlossenen 

Antrags der Fraktionen von SPD und CDU wer-

den wir die richtigen Weichen stellen. 

Ich schließe mich den Worten von Herrn Kauroff 

und Herrn Fredermann an, den Antrag der Frakti-

on Bündnis 90/Die Grünen heute abzulehnen. 

Beschluss 

Der Ausschuss empfahl dem Landtag, den An-

trag abzulehnen. 

Zustimmung:  SPD, CDU 

Ablehnung:  GRÜNE 

Enthaltung:  FDP 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 5: 

Keine Erweiterung des Designer-Outlets in 

Soltau - Innenstädte von Lüneburg, Celle und 

Hannover stärken! 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/10169 

direkt überwiesen am 03.11.2021 

AfWAVuD 

Die in der 79. Sitzung am 26. November 2021 er-

betene schriftliche Unterrichtung liegt mit Schrei-

ben der Landesregierung vom 7. Februar 2022 

als Vorlage 1 vor. 

Fortsetzung und Abschluss der Beratung 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) legte dar, 

Ministerpräsident Weil und Wirtschaftsminister 

Dr. Althusmann hätten auf Anfragen seiner Frak-

tion im Jahre 2017 der Forderung, einer Erweite-

rung des FOC Soltau zuzustimmen, eine Absage 

erteilt, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon klar 

gewesen sein müsse, dass die Unternehmens-

gruppe Mutschler einen Antrag auf Zielabwei-

chung stellen würde mit dem Ziel, die Rechtskon-

formität einer geplanten Bauleitplanung zur Ver-

kaufsflächenerweiterung des FOC Soltau weit 

über die bestehenden 10 000 m2 hinaus herzu-

stellen.  

Der Koalitionsausschuss, der offenbar doch mehr 

Bedeutung für das Regierungshandeln habe, als 

er bis dahin vermutet habe, habe dem kategori-

schen Nein der Landesregierung zu einer Erwei-

terung des FOC dann aber einen Strich durch die 

Rechnung gemacht, indem Politiker aus dem 

Raum Soltau sich plötzlich doch für eine Erweite-

rung des FOC Soltau ausgesprochen hätten. 

Das seitdem eingeleitete, in rechtlicher Hinsicht 

sehr aufwändige Verfahren lasse befürchten, 

dass die Landesregierung ihre ablehnende Hal-

tung in dieser Frage mittlerweile aufgegeben ha-

be. Wenn die Landesregierung diese Initiative 

nicht ergriffen hätte, wären die Unternehmens-

gruppe Mutschler und die Stadt Soltau als Bau-

leitplanungsträger in der Pflicht gewesen, gute 

Argumente anzuführen, die eine Erweiterung er-

laubten.  

Mit ihrem Antrag stelle sich seine Fraktion, so der 

Abgeordnete, klar hinter die Aussagen des Minis-

terpräsidenten und seines Stellvertreters aus dem 

Jahre 2017, dass es mit ihnen keine Erweiterung 

des FOC Soltau geben werde.  

Abg. Thordies Hanisch (SPD) führte aus, aus-

weislich der ministeriellen Stellungnahme sei im 

Jahre 2017 das Zielabweichungsverfahren bean-

tragt worden. Das ML habe die Durchführung des 

Verfahrens abgelehnt, da eine Entscheidung mit 

einer solchen Tragweite die Grundzüge der 

LROP-Planung berühre und raumordnerisch nicht 

vertretbar sei und eine solche Entscheidung zu-

dem den Rahmen einer verwaltungsbehördlichen 

Einzelfallentscheidung überschreite und nur 

durch die Landesregierung im Wege einer LROP-

Änderung erfolgen könne.  

Gegen die Ablehnung der Zielabweichung seien 

Klagen beim Verwaltungsgericht Lüneburg erho-

ben worden. Die Klage der F.O.C. Objekt Soltau 

GmbH sei vom Verwaltungsgericht mangels Kla-

gebefugnis als unzulässig abgewiesen worden. 

Der Klage der Stadt Soltau als Trägerin der Bau-

leitplanung habe das Verwaltungsgericht insoweit 

stattgegeben, als das ML über den Zielabwei-

chungsantrag neu zu entscheiden habe.  

Derzeit werde ein Raumordnungsverfahren vor-

bereitet und es würden Gutachten erstellt. Da-

nach werde das Zielabweichungsverfahren einge-

leitet werden.  

In den Gutachten werde geklärt werden, inwiefern 

eine Erweiterung um 5 000 m2, die momentan im 

Raum stehe, Auswirkungen auf die Innenstädte 

der umliegenden Kommunen hätte. Ihres Erach-

tens sollte das Ergebnis dieser Gutachten abge-

wartet werden, bevor sich der Landtag hierzu po-

sitioniere. Gutachten seien frei von politischer In-

terpretation und würden erstellt, um die Sachlage 

objektiv bewerten zu können. Diese bildeten so-

mit eine gute Grundlage für die weitere politische 

Befassung.  

Vor diesem Hintergrund spreche sich ihre Frakti-

on dafür aus, den Antrag der Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen abzulehnen. 

Abg. Oliver Schatta (CDU) äußerte sich im Sinne 

seiner Vorrednerin und schloss sich deren Votum 

an.  

Abg. Jörg Bode (FDP) sagte, Ergebnisse von 

Gutachten seien immer auch davon abhängig, 

welches Auftragsziel der Auftraggeber mit der 

Vergabe eines Gutachtens verfolge. 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10169.pdf
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Der Oberbürgermeister der Stadt Celle habe die 

Zielsetzungen und die Untersuchungsfelder des 

Gutachtens kritisiert und erklärt, dass aufgrund 

des Untersuchungsraumes und eines nicht aus-

reichend bemessenen Fokus auf Innenstadtstruk-

turen das Gutachten ein völlig falsches Bild von 

der Situation zeichnen könnte. Vor diesem Hin-

tergrund plädiere er dafür, Betroffene anzuhören, 

um danach tiefer in den Sachverhalt einzustei-

gen.  

Die Aussagen der Sprecher der Koalitionsfraktio-

nen deuteten jedoch darauf hin, dass der Antrag 

heute einer Beschlussfassung zugeführt werden 

solle. Er bedauere dies, weil sich der Landtag 

damit die Möglichkeit nähme, Einfluss auf Ent-

scheidungen der Landesregierung zu nehmen.  

Abg. Thordies Hanisch (SPD) führte aus, das 

ML sei gerichtlich dazu angehalten worden, das 

Zielabweichungsverfahren durchzuführen. Der 

Vorteil eines Raumordnungsverfahrens, in dessen 

Rahmen Gutachten erstellt würden, bestehe doch 

gerade darin, dass mit allen Beteiligten Inhalte 

und der Untersuchungsraum besprochen würden, 

wie es die Grünen-Fraktion wünsche. In einem 

Raumordnungsverfahren könnten halbwegs neut-

rale Gutachten erstellt werden und alle Akteure 

beteiligt werden. So könnten alle Beteiligten bei-

spielsweise bei dem in dem Verfahren durchzu-

führenden Erörterungstermin zu Wort kommen.  

Ein Verzicht auf das Raumordnungsverfahren 

hätte zur Folge, dass einzig und allein auf der 

Grundlage eines Gutachtens der Stadt Soltau 

entschieden werden müsste. Es sei aber davon 

auszugehen, dass ein Gutachten der Stadt Soltau 

nicht zu einer sachlichen Bewertung führen wür-

de.  

Aus diesem Grunde lehne sie es ab, das Ergeb-

nis des Raumordnungsverfahrens als einen von 

mehreren Prozessschritten und das Ergebnis des 

zu erwartenden Gutachtens nicht abzuwarten.  

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) entgegne-

te auf die Ausführungen der Abg. Frau Hanisch, 

es sei nur die halbe Wahrheit, dass das Verwal-

tungsgericht Lüneburg geurteilt habe, dass das 

ML das Zielabweichungsverfahren durchzuführen 

habe. Unerwähnt gelassen habe die Abg. Frau 

Hanisch, dass das ML gegen dieses Urteil beim 

OVG Lüneburg Berufung eingelegt habe und das 

Verfahren derzeit auf Bitten der beiden Parteien 

ruhend gestellt sei. Er könne sich diesen Schritt 

der Landesregierung nur so erklären, dass eine 

Erweiterung des FOC nun doch gewollt sei. An-

dernfalls hätte die Landesregierung das Ergebnis 

des Berufungsverfahrens beim Oberverwaltungs-

gericht Lüneburg abwarten und danach entschei-

den können.  

 

Beschluss 

Der Ausschuss empfahl dem Landtag, den An-

trag abzulehnen. 

Zustimmung:  SPD, CDU 

Ablehnung:  GRÜNE 

Enthaltung:  FDP 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 6: 

Weltnaturerbe Wattenmeer retten: Keinen 

Hamburger Schlick vor der Vogelschutzinsel 

Scharhörn verklappen! 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/10769 

direkt überwiesen am 21.02.2022 

federführend: AfWAVuD;  

mitberatend: UAHuSch 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Detlev Schulz-Hendel (GRÜNE) erklärte, 

Mitglieder der CDU und der SPD behaupteten, 

dass sich die Grünen in Hamburg und die Grünen 

in Niedersachsen bei dem diesem Antrag zugrun-

deliegenden Thema nicht einig seien. Diese Be-

hauptungen entbehrten jeder Grundlage und sei-

en völlig falsch; denn Grüne in Hamburg und Nie-

dersachsen seien sich bei diesem Thema und 

auch in Bezug auf das Antragsbegehren sehr 

wohl einig. Abwehrstrategien der Koalitionsfrakti-

onen, die auf gegenteiligen Behauptungen fuß-

ten, liefen insofern garantiert ins Leere.  

Seinen Informationen zufolge sei im Unteraus-

schuss „Häfen und Schifffahrt“ besprochen wor-

den, dass dort bis Ende März eine Unterrichtung 

erfolgen solle, fuhr der Abgeordnete fort. Insofern 

rege er an, das Ergebnis der Mitberatung im Un-

terausschuss abzuwarten und nach einer Unter-

richtung durch die Landesregierung, die u. a. Auf-

schluss über die Abfolge von Einigungsprozessen 

geben sollte, die Beratungen unter Einbeziehung 

des Ergebnisses der Mitberatung fortzusetzen 

und sie nach Möglichkeit zeitnah abzuschließen. 

Abg. Axel Miesner (CDU) teilte mit, dass der 

Ausschuss für Umwelt, Bauen, Energie und Kli-

maschutz darum gebeten habe, eine Stellung-

nahme zu den seine Zuständigkeit berührenden 

Aspekten des Antragsbegehrens abgeben zu dür-

fen.  

Der Abgeordnete empfahl, sich vor der Entge-

gennahme einer mündlichen Unterrichtung in 

schriftlicher Form durch die Landesregierung un-

terrichten zu lassen. Dies würde mitberatenden 

Ausschüssen den parallelen Einstieg in die Mitbe-

ratung ermöglichen, führte er zur Begründung 

seines Verfahrensvorschlages an.  

Der Ausschuss beschloss sodann einstimmig, 

eine schriftliche Unterrichtung durch die Landes-

regierung einzuholen, und bat den Ausschuss für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz parallel 

um eine Stellungnahme gemäß § 28 Abs. 4 

i. V. m. § 39 Abs. 2 Satz 3 GO LT. 

 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/11501-12000/18-10769.pdf



